
 

H ü t t e n o r d n u n g 

für die Benutzung der Schutzhütte „Schau ins Land“ 

1. Die Schutzhütte „Schau ins Land“ darf nur zu privaten Veranstaltungen mit vorheriger Anmeldung 

benutzt werden. Der Mieter hat bei Anmietung der       Hütte anzugeben, zu welchem Zweck er die 

Schutzhütte mieten möchte. 

2. Der Mieter hat während der Nutzungsdauer darauf zu achten, dass während der Nachtstunden keine 

Lärmbelästigung durch Musikanlagen, Live-Musik oder sonstige Geräte entsteht. Bei 

Zuwiderhandlungen kann der Vermieter die Veranstaltung vorzeitig beenden lassen. Etwaige 

Mietrückforderungen können nicht erhoben werden. 

3. Der Mieter hat Mängel oder Schäden in den Mieträumen und an den vermieteten Gegenständen 

sofort anzuzeigen, sobald er sie bemerkt oder wenn Anzeichen hierfür auftreten. Er haftet für alle 

Schäden, die während der Mietung entstehen, soweit der Schaden nicht von dem Vermieter 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.  

4. Im Übrigen haftet der Mieter dem Vermieter für alle Schäden, die durch eigenes Verschulden oder 

durch Verschulden der Mitbenutzer sowie sonstiger in der Schutzhütte aufgenommener Personen, 

insbesondere Besucher oder Gäste, entstehen. 

5. Dem Mieter obliegt die Pflicht, sich vor Verlassen der Schutzhütte vom völligen Erlöschen des Feuers 

zu überzeugen. 

6. Der Mieter verpflichtet sich, die Schutzhütte und deren Einrichtungen schonend und pfleglich zu 

behandeln, Tische und Bänke sowie die Toilettenanlage sind vor Rückgabe gewissenhaft zu reinigen. sowie 

für die ordnungsgemäße Entsorgung des Mülls (Mitnahme) zu sorgen. Die Hütte ist bis um 10.00 Uhr 

des darauffolgenden Tages in gereinigtem Zustand (besenrein) dem Vermieter zu übergeben. 

7. Der Mietpreis der Schutzhütte beträgt:  80,00  € pro Tag incl. Wasser u. 5 kwH Strom,  

                                                   1,00  € für jede weitere  kwh Strom,    

                50,00  €  Mietkaution     

  Für kleinere Feiern ( Kindergeburtstage, Familienpicknick ff.) wird die Gebühr in Absprache mit dem 

Hüttenwart erhoben.  

8. Anfragen bezüglich der Vermietung beantworten: 

         Gabi Knieps           oder          Erwin Breuer  

            Tel. 02646 – 914532                                                     Tel. 0177 - 9322374 

         E-Mail: knieps@online.de                         E-Mail: erwin_breuer@t-online.de      

 


